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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Ausgangssituation 

Der Planungsverband "Saale-Dreieck" (Mitglieder: Stadt Barby (Elbe) und Stadt Calbe (Saa-
le)) plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 "Saale-Dreieck" für ein Plangebiet nord-
östlich der Bahnlinie Magdeburg-Köthen (Anhalt)/der Straße Am Saale-Dreieck. Im Plange-
biet werden bereits mehrere Anlagen (Betonsteinwerk der VB Beton Deutschland GmbH, 
Kies- und Steinwerk der Boerner GmbH & Co. KG, Biogasanlage der Biogas Sachsendorf 
GmbH & Co. KG) betrieben, von denen einige gemäß BImSchG /1/ i. V. m. der 4. BImSchV 
§ 2 Abs. (1) /2/ genehmigungsbedürftig sind.  

Die den Anlagen nächst gelegenen Wohnnutzungen (Groß Rosenburg, mehrere kleine Ort-
schaften und Splittersiedlungen, Stadt Calbe) haben eine Entfernung von mindestens 500 m 
zur jeweils nächst gelegenen Anlage.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Sicherung und Erweiterung der im Plangebiet 
bereits angesiedelten Betriebe. Planungsziel ist die Festsetzung mehrerer Industriegebiete.  

Auf die vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen außerhalb des Plangebiets1 wirken u. a. 
gewerbliche Geräuschimmissionen von vorhandenen Betrieben (inner- und außerhalb des 
Plangebietes) ein, die durch technische Anlagen wie eingesetzte Maschinen (Mischanlagen, 
Förderbänder etc.), Fahr- und Parkverkehr, Verladung etc. verursacht werden.  

Ein Lageplan des Untersuchungsgebiets ist in der Anlage dargestellt. Die außerhalb des Plan-
gebiets vorhandenen Betriebe und Anlagen stellen eine zu berücksichtigende Vorbelastung im 
Sinne der TA Lärm dar. 

1.2 Aufgabenstellung 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens Nr. 1 sollen die Belange des Lärmschutzes für die städtebauliche Planung geklärt wer-
den. Eine geeignete und anerkannte Regelungsmethode für die Begrenzung der von Gewerbe- 
und Industriegebieten verursachten Geräuschimmissionen ist die Geräuschkontingentierung 
gemäß DIN 45691 /25/, mit der sichergestellt wird, dass die Gesamtbelastung der Geräusch-
immissionen von allen Betrieben und Anlagen im Untersuchungsbereich die gebietsabhängi-
gen Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft nicht überschreitet.  

Zur Aufgabenstellung gehören insbesondere die planungsrechtliche Sicherung der vorhande-
nen Gewerbebetriebe auf den überplanten Gebieten auch in Bezug auf eventuelle zukünftige 
Betriebserweiterungen durch entsprechende Festsetzungen in Form von Geräuschemissions-
kontingenten. 
  

                                                 
1 Mit Plangebiet wird im Folgenden immer der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 bezeichnet. 
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2 Örtliche und planungsrechtliche Situation  
2.1 Örtliche Lage und Geltungsbereiche 

Das betrachtete Plangebiet befindet sich östlich der Stadt Calbe (Saale). Die räumliche Lage 
des Plangebiets ist in der Anlage sowie in den Abb. 1 und 2 dargestellt.  

Die Industriegebiete werden über die Landesstraße L 65 bzw. Kreisstraße K 1285 erschlossen. 
Die Zufahrt zum Industriegebiet erfolgt über die Privatstraße Am Saale-Dreieck von der L 65 
aus. 

Die Abb. 1 gibt eine Übersicht über die Bestandssituation im Untersuchungsbereich.  

 
Abb. 1:  Räumliche Lage des Plangebiets (schwarz/rot umrandet) und Lage der schutzbedürf-

tigen Nutzungen im Umfeld des Plangebiets  
(Quelle: /29/; verkleinerte Darstellung, nicht maßstäblich)  

2.2 Planinhalt des Bebauungsplans Nr. 1 

Die Planzeichnung des Bebauungsplans Nr. 1 ist in der Abb. 2 dargestellt. Mit dem Be-
bauungsplan sollen: 

- vier Industriegebiete GI 1 bis GI 4 und eine  
- private Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. 

Havel 

Plangebiet

schutzbedürftige Nutzungen 
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Abb. 2: Planzeichnung des Entwurfs zum Bebauungsplan Nr. 1, (Quelle: /29/; verkleinerte Darstel-

lung, nicht maßstäblich) 

2.3 Vorhandene Betriebe  

Maßgebliche Schallimmissionen durch vorhandene Anlagen und/oder Betriebe im Untersu-
chungsraum sind zu erwarten durch (s. auch Anlage): 

Anlagen im Plangebiet 
- Kieswerk der Kies u. Steinwerk Boerner GmbH & Co. KG (Baugebiet GI 1) 
- Betonwerk der VB Beton Deutschland GmbH (Baugebiet GI 2) 
- Biogasanlage mit Gasaufbereitung der EnviTec Biogas Betriebs GmbH & Co. KG  

(Baugebiet GI 3) 

Anlagen und Betriebe außerhalb des Plangebiets 
- Kieswerk Trabitz/Rosenberg (nördlich des Plangebiets) 

  

GI 1 

GI 2 

GI 3 

GI 4 
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2.4 Planungsrechtliche Einstufung der Nachbarschaft des Plangebiets 

Grundlagen der Einstufung der baulichen Nutzungen gemäß Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) /6/ für die Bereiche außerhalb des Plangebietes bilden die tatsächlichen Nutzung 
gemäß § 34 BauGB bzw. Festlegungen in bereits durchgeführten Genehmigungsverfahren. 
Daraus lässt sich folgende planungsrechtliche Einstufung ableiten: 

• Östliches Wohngebiet in Wedlitz (Ortsteil (OT) der Stadt Nienburg (Saale)) südwest-
lich des Plangebiets: Allgemeines Wohngebiet (WA) 

• Östliches Wohngebiet in Schwarz (OT der Stadt Calbe (Saale)) westlich des Plange-
biets: Allgemeines Wohngebiet (WA) 

• Östliches Wohngebiet in Trabitz (OT der Stadt Calbe (Saale)) nordwestlich des Plan-
gebiets: Allgemeines Wohngebiet (WA) 

• Südwestliches Wohngebiet in Groß Rosenburg (OT der Stadt Barby) nordöstlich des 
Plangebiets: Allgemeines Wohngebiet (WA) 

• Westliches Wohngebiet von Patzetz (Teil von Sachsendorf OT der Stadt Barby): All-
gemeines Wohngebiet (WA) 

• Nördlichste Wohnbebauung in Colno (Teil von Zuchau OT der Stadt Barby): Misch-
gebiet (MI) 

Die Anlage zeigt die in der vorliegenden Untersuchung berücksichtigten maßgeblichen Im-
missionsorte (IO).  

3 Rechtliche Bestimmungen und Geräuschimmissionsbegrenzungen 
3.1 Anforderungen im Rahmen der Bauleitplanung 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß §§ 1, 50 Bundes-Immissionsschutz-
gesetz /1/ Flächen so zu planen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige 
Nutzungen vermieden werden. Im Bebauungsplanverfahren sind der betriebliche Ist-Zustand  
(Bestandssituation) und der betriebliche Plan-Zustand (Plansituation) hinsichtlich der Aus-
wirkungen von Geräuschimmissionen auf das Schutzgut Mensch zu untersuchen und zu beur-
teilen. Zu untersuchende Schallquellen sind die im Untersuchungsgebiet vorhandenen ge-
werblichen Anlagen und Betriebe.  

Die Ermittlung und Beurteilung von Geräuschen aus gewerblichen Anlagen und Betrieben im 
Bebauungsplanverfahren erfolgen grundsätzlich gemäß DIN 18 005 Teil 1 /19/ und Techni-
scher Anleitung Lärm (TA Lärm) /7/. 

Nach § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauGB /5/ sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichti-
gen. Die Beurteilung des dazu gehörenden Belanges Schallschutz erfolgt auf der Grundlage 
von Beiblatt 1 zu DIN 18 005, Teil 1 /20/. Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu berücksich-
tigen: 

− Nach § 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB /5/ sind bei der Bauleitplanung die Belange des Um-
weltschutzes zu berücksichtigen. 

− Nach § 50 BImSchG /1/ ist die Flächennutzung so vorzunehmen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen u. a. auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
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− Die Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18 005-1 stellen aus Sicht des Schall-
schutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass 
von ihnen sowohl nach oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten ab-
gewichen werden kann. Beiblatt 1 führt dazu aus: "In vorbelasteten Bereichen, insbeson-
dere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, las-
sen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit 
plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil ande-
re Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnah-
men (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schall-
schutzmaßnahmen - insbesondere für Räume, die zum Schlafen genutzt werden) vorgese-
hen und planungsrechtlich abgesichert werden." 

In Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 /20/ sind für Verkehrs- bzw. Gewerbelärm die in Tabelle 1 
angegebenen schalltechnischen Orientierungswerte angeführt.  

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 /20/ 

Nutzungsart Orientierungswerte [dB(A)] 
 tags nachts (1) 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
Campingplatzgebiete (EC) 

55 45/40  

Friedhöfe (EP), Kleingartenanlagen (EG) und Parkanlagen (EP) 55 55 
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50/45 
Kerngebiete (MK) und Industriegebiete (GE) 65 55/50 
sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach 
Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 

(1)  Der jeweils niedrigere Wert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm bzw. für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen  
     Betrieben. 

In Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 /20/ wird ergänzend ausgeführt: 

"Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-
dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Be-
troffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den orientie-
rungswerten verglichen und nicht addiert werden." 

Aus den allgemeinen Ausführungen dieses Abschnittes wird deutlich, dass für städtebauliche 
Planungen (Bebauungspläne) grundsätzlich keine rechtsverbindlichen absoluten Grenzen für 
Lärmimmissionen bestehen. Die Bauleitplanung hat die Aufgabe, unterschiedliche Interessen 
im Sinne unterschiedlicher Bodennutzungen im Wege der Abwägung zu einem gerechten 
Ausgleich zu führen. Grenzen bestehen lediglich bei der Überschreitung anderer rechtlicher 
Regelungen (z. B. wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist). Ansonsten sind vom 
Grundsatz her alle Belange, auch die des Immissionsschutzes, als gleich wichtig zu betrach-
ten. Über den Abwägungsspielraum gibt es keine rechtsverbindlichen Regelungen.  
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Verhältnis von Bauleitplanung und Genehmigungsplanung 
Im Rahmen der Bauleitplanung sind Ermittlungen zur Notwendigkeit von Vorkehrungen zum 
Schutz vor künftigen Gesamtbelastungen (Vor- und Zusatzbelastungen durch Gewerbe und 
Verkehr) durchzuführen; im Bedarfsfall sind entsprechende Vorkehrungen vorzuschlagen. Bei 
den Untersuchungen im Rahmen der Bauleitplanung sind häufig auch die Anforderungen der 
Genehmigungsplanung zu berücksichtigen. Dies gilt auch für im Untersuchungsgebiet kon-
kret vorhandene bzw. anzusiedelnde Betriebe und Anlagen, für die sicherzustellen ist, dass ihr 
Emissionsverhalten mit etwaigen Festsetzungen (z. B. von Geräuschemissionskontingenten) 
verträglich ist.  

Dadurch, dass Belange der Genehmigungsplanung in der Bauleitplanung zu beachten sind, ist 
neben dem Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 /20/ auch die Technische Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm – Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz /7/) im Bauleitplanverfahren Abwägungsgrundlage.  

3.2 Bestimmungen der TA Lärm  

Im Plangebiet Nr. 1 sind genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG /1/ 
i. V. m. der 4. BImSchV /2/ und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 22 
BImSchG vorhanden. Die Ansiedlung weiterer Anlagen ist zumindest planungsrechtlich mög-
lich. Die TA Lärm /7/ legt unter Nummer 3 fest, dass "eine Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage ... nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung 
mit § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG nur zu erteilen (ist), wenn sichergestellt ist, dass 

a) die von der Anlage ausgehenden Geräusche keine schädlichen Umwelteinwirkungen her-
vorrufen können und 

b) Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche getroffen wird, insbe-
sondere durch die dem Stand der Technik zur Lärmminderung entsprechenden Maßnah-
men zur Emissionsbegrenzung." 

Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG sind so zu 
errichten und zu betreiben, dass 

a) schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand 
der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

b) nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist gemäß Nummer 3.2.1 
TA Lärm /7/ "... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort 
die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht überschreitet" (s. Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 der TA Lärm /7/ 
Bauliche  Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 
Nutzung Beurteilungspegel Kurzzeitige  

Geräuschspitzen 
Beurteilungspegel Kurzzeitige  

Geräuschspitzen 
 tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts 
 dB(A) 
Industriegebiete 70 70 100 75 - - - - 
Industriegebiete 65 50 95 70 70 55 95 70 
Kerngebiete, Dorf-
gebiete und Misch-
gebiete 

60 45 90 65 70 55 90 65 

allgemeine Wohn-
gebiete und Klein-
siedlungsgebiete 

55 40 85 60 70 55 90 65 

reine Wohngebiete 50 35 80 55 70 55 90 65 
Kurgebiete, Kran-
kenhäuser und 
Pflegeanstalten 

45 35 75 55 70 55 90 65 

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lärm " ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als 
     an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ..." 

Gemäß TA Lärm Nummer 3.2.1 darf/soll die Genehmigung für eine genehmigungsbedürftige 
Anlage auch bei einer Überschreitung der IRW aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des 
Lärmschutzes nicht versagt werden,  
- wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzes-

zweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu 
beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach  
Tabelle 2 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet (sog. 
Irrelevanzkriterium).  

- wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) be-
trägt. Dies kann auch durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der beteiligten Anlagen-
betreiber mit der Überwachungsbehörde erreicht werden. 

- wenn durch eine Auflage sichergestellt ist, dass in der Regel drei Jahre nach Inbetrieb-
nahme der Anlage Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Anlagen des Antragstellers 
durchgeführt sind, welche eine Einhaltung der IRW gewährleisten. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die  
- sich bei bebauten Flächen auf Immissionsorte in 0,5 m Abstand vor der Mitte des geöff-

neten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwürdigen Raumes be-
ziehen. 

- sich bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 
Räumen enthalten, auf Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, 
wo nach dem Bau- oder Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt 
werden dürfen, beziehen. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm stellen allerdings keine Grenzwerte dar und unterlie-
gen im Rahmen der Bauleitplanung der Abwägung. Gemäß TA Lärm gelten die in Tabelle 3 
aufgeführten Beurteilungszeiten.  
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Tabelle 3: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm 

Beurteilungszeitraum 
Werktag Sonn- und Feiertag 

Tag Nacht (a) Tag Nacht (a) 
gesamt Ruhezeit  gesamt Ruhezeit  

 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr  6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr 
6 bis 22 Uhr - (lauteste  6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste 

 20 bis 22 Uhr Stunde)  20 bis 22 Uhr Stunde) 
(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: "Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt werden, soweit dies 

wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksichtigung des Schutzes vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbarschaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist 
sicherzustellen." 

Die erhöhte Störwirkung von Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
wird für Einwirkungsorte in allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebie-
ten sowie in Kurgebieten und bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag 
von 6 dB zum Mittelungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. Für die be-
sondere Lästigkeit impulshaltiger und/oder einzelton- bzw. informationshaltiger Geräusche 
sieht TA Lärm Zuschläge vor.  

Hinsichtlich der Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen ist Nummer 7.4 der TA Lärm zu 
beachten. Danach sind Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- 
und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit der zu beurteilenden Anlage stehen, dieser Anlage 
zuzurechnen und zusammen mit den anderen Anlagengeräuschen zu beurteilen.  

Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen (anlagenbezogener 
Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen) in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Be-
triebsgrundstück in den in Tabelle 3 aufgeführten Gebieten mit Ausnahme von Gewerbe- und 
Industriegebieten sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermin-
dert werden, soweit 
1) sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch 

um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 
2) keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 
3) die Immissionsgrenzwerte (IGW) der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV /3/) 

erstmals oder weitergehend überschritten werden.  
Die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrsflächen erfolgt nach der 
16. BImSchV /3/, deren Immissionsgrenzwerte in Tabelle 4 zusammenfasst sind (Beurtei-
lungszeitraum Tag 06.00 bis 22.00 Uhr; Nacht 22.00 bis 06.00 Uhr). Die Berechnungen erfol-
gen gemäß RLS-90 /7/.  

Es ist nicht davon auszugehen, dass der durch den Betrieb des Industriegebiets verursachte anla-
genbezogene Verkehr zu einer Verdoppelung des Verkehrs auf öffentlichen Straßen (Landesstra-
ße L 65) führt. Es muss hierzu keine weitere Betrachtung erfolgen, weil mindestens die Bedin-
gung 1) (s. o.) nicht erfüllt ist. 

Der Zugverkehr innerhalb des Plangebiets erfolgt auf öffentlichen Gleisen und muss nicht als 
Gewerbelärm berücksichtigt werden, sondern fällt in den Bereich des Verkehrslärms. 
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Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV § 2 Absatz 1 

Nr. Nutzungsart a) 
Immissionsgrenzwerte b)  

IGW in dB(A) 
Tag Nacht 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 
2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 
3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 
4 Industriegebiete 69 59 

a) § 2 Absatz 2 der 16. BImSchV: "Die Art der in Absatz 1 bezeichneten Anlagen und Gebiete ergibt sich aus den Festsetzungen in den 
Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Anlagen und Gebiete sowie Anlagen und Gebiete, für die 
keine Festsetzungen bestehen, sind nach Absatz 1, bauliche Anlagen im Außenbereich nach Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 entsprechend 
ihrer Schutzbedürftigkeit zu beurteilen." 

b) § 2 Absatz 3 der 16. BImSchV: "Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur der 
Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden." 

3.3 Immissionsorte und Immissionsrichtwerte 

Für schutzwürdige Nutzungen inner- und außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 1 
sind neben den schalltechnischen Orientierungswerten für Gewerbe gemäß Beiblatt 1 zu  
DIN 18005 /20/ die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm Abwägungsgrundlage. In der 
schalltechnischen Untersuchung sind die durch Anlagen und Betriebe, die vor allem innerhalb 
und außerhalb des Plangebietes liegen, verursachten Geräuschimmissionen zu ermitteln. Die 
Beurteilung erfolgt durch Vergleich der an den Immissionsorten berechneten Beurteilungspe-
gel mit den Immissionsrichtwerten. Dabei ist die Gesamtbelastung durch alle auf einen Im-
missionsort einwirkenden Schallquellen, die gemäß TA Lärm zu beurteilen sind, zugrunde zu 
legen. 

Außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 1 wurden im Rahmen dieser Untersuchung 
Immissionsorte an den jeweils schutzbedürftigen Nutzungen bzw. an den Baugrenzen von 
Mischgebieten oder Allgemeinen Wohngebieten definiert, um insbesondere die Zulässigkeit 
der Geräuschimmissionen der Anlagen auf dem Gelände der Industriegebiete einschätzen zu 
können. Diese dienen außerdem als Bezugspunkte für die Geräuschkontingentierung. 

Die planungsrechtliche Einstufung der Baugebiete, in denen die Immissionsorte liegen, ist in 
Kapitel 2.4 erläutert. Die Lage der Immissionsorte ist im Lageplan (Anlage) gekennzeichnet. 

Immissionsorte vor vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des Plangeltungsbe-
reichs werden an ausgewählten zu den potenziellen Geräuschquellen im Untersuchungsbe-
reich nächstgelegenen Gebäudeseiten im Abstand von 0,5 m zur Fassade positioniert. Die 
Tabelle 5 zeigt eine Zusammenstellung der Immissionsorte und der zugeordneten Immissions-
richtwerte (IRW) gemäß TA Lärm für Beurteilungspegel und kurzzeitige Geräuschspitzen 
(Maximalpegel), die in der vorliegenden Untersuchung verwendet werden.  

Die Höhe der Immissionsorte über Gelände ist bei den Berechnungen zur Geräuschkontingen-
tierung gemäß DIN 45691 /25/ nicht relevant. Bei den Schallausbreitungsberechnungen für 
den Gewerbelärm der vorhandenen Betriebe werden IO an jedem vorhandenen Geschoss der 
Gebäude positioniert. Die Geschossanzahl ist in Tabelle 5 aufgeführt.  
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Tabelle 5: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm /7/ 
IO Nr.-Bezeichnung 

Nut-
zung 

Ge-
schoss-
anzahl 

Fas-
sade 

IRW Gesamtbel. IRW Maximalpegel 
  TA Lärm TA Lärm 
  Tag Nacht Tag Nacht 
  dB(A) dB(A) 

IO 01 Wedlitz WA 3 NO 55 40 85 60 

IO 02 Schwarz WA 3 O 55 40 85 60 

IO 03 Trabitz WA 3 S 55 40 85 60 

IO 04 Groß Rosenburg WA 3 SW 55 40 85 60 

IO 05 Patzetz WA 3 W 55 40 85 60 

IO 06 Colno MI 3 N 60 45 90 65 

3.4 Grundlagen der Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 

Für eventuell geplante Festsetzungen zum Gewerbelärm in den Industriegebieten werden die 
Geräuschemissionskontingente im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 ermittelt. Hier-
zu wird eine Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 /23/ durchgeführt. Dabei wird das 
nördlich gelegene Kieswerk "Trabitz/Groß Rosenburg" als plangegebene Vorbelastung be-
rücksichtigt. 

Eine Voraussetzung für die Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 ist (in der Regel) 
die Gliederung eines Industriegebietes in Teilflächen. Die Art und Weise der zweckmäßigsten 
Gliederung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den beabsichtigten Nutzungen ab. Als 
Grenzen von Teilflächen können beispielsweise Grenzen des Gebietes, Bebauungsgrenzen, 
Flurstücksgrenzen, Straßen, Wege sowie einzelne Grundstücke gewählt werden (vgl. Anmer-
kung 1 in DIN 45691/23/).  

Die Norm DIN 45691 beschreibt verschiedene Verfahren, wie eine Geräuschkontingentierung 
im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens durchzuführen ist. Im Rahmen dieser Untersu-
chung wird eine Emissionskontingentierung durchgeführt, da diese nach vorliegenden Er-
kenntnissen als die rechtssicherste gilt.  

Basierend auf zulässigen Gesamt-Immissionswerten LGI am jeweiligen Immissionsort j, die 
den SOW gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 bzw. den IRW gemäß TA Lärm entsprechen 
(ggf. unter Berücksichtigung etwaiger Vorbelastungen im Sinne der TA Lärm), werden für 
Teilflächen des Untersuchungsbereichs die maximal möglichen Emissionskontingente LEK,i 
ermittelt, mit denen die zulässigen Gesamt-Immissionswerte eingehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Situation ist es darüber hinaus grundsätzlich 
möglich, Zusatzkontingente LEK,i,zus als Zuschläge zum entsprechenden Emissionskontingent 
für die entsprechende Teilfläche i festzusetzen. Die Zuschläge für einzelne, definierte Rich-
tungssektoren (bezogen auf einen Vollkreis mit Norden = 0°, Osten = 90°, Süden = 180° und 
Westen = 270°) sind möglich, wenn sich in Schallausbreitungsrichtung innerhalb dieser Sek-
toren  

- Immissionsorte erst in größerer Entfernung zu den geplanten Baugebieten befinden 
oder  

- Nutzungen mit einem geringeren Schutzanspruch befinden. 

Damit ist der Einfluss der Schallquellen an diesen Immissionsorten bzw. deren Empfindlich-
keit geringer.  



ALB  Bericht CAL 14.024.01 P vom 5. Dezember 2014 Seite 13 von 26 

Die mit der vorliegenden Untersuchung zu ermittelnden Emissionskontingente und ggf. Zu-
satzkontingente sollen voraussichtlich als textliche Festsetzungen in den Bebauungsplan Nr. 1 
aufgenommen werden. Dies ist mit Bezug auf § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO /6/ möglich, da 
Emissions- und Zusatzkontingente als Eigenschaften der jeweiligen Baugebiete anzusehen 
sind. 

3.5 Schalltechnische Berechnungsgrundlagen für Gewerbelärm 

Ermittlung und Bewertung der Geräuschimmissionen erfolgen prinzipiell nach den Bestim-
mungen der TA Lärm /7/ in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 /16/. Auf die Anwendung 
dieser Regelwerke wird auch im Rahmen der städtebaulichen Planung in der DIN 18005-1 
/19/ verwiesen. Die dort festgelegten Berechnungsverfahren sind bei der konkreten Beurtei-
lung eines Betriebes oder im Rahmen von Begutachtungen im Baugenehmigungsverfahren 
anzuwenden. 

4 Untersuchungsumfang und Berechnungsgrundlagen 
4.1 Geräuschkontingentierung 

Die schalltechnischen Berechnungen wurden auf der Grundlage der o. g. Vorschriften richtli-
nienkonform mit dem Programm SoundPLAN /45/ durchgeführt. 

Für schutzwürdige Nutzungen außerhalb des Plangebietes sind die schalltechnischen Orientie-
rungswerte des Beiblatts zur DIN 18005-1 /20/ und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
Nr. 6.1 /7/ Abwägungsgrundlage. Für die Berechnungen wurden insgesamt 6 Immissionsorte 
für die planungsrechtliche Bestandssituation definiert, die an den zum Plangebiet nächstgele-
genen Fassaden von Wohngebäuden bzw. Baugrenzen der schutzbedürftigen Gebiete platziert 
wurden. Die genaue Lage der Immissionsorte ist im Lageplan (Anlage) zu erkennen.  

Da die Geräuschimmissionen aller gewerblichen Nutzungen inner- und außerhalb des Plange-
biets im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt werden, können die 
Immissionsrichtwerte durch die Gewerbebetriebe im Untersuchungsbereich an den Immissi-
onsorten ausgeschöpft werden. Weitere gewerblich bedingte Vorbelastungen wirken auf die 
IO nicht ein. Es ergibt sich ein  

summarischer Planwert LPl = Immissionsrichtwert. 

Anhand der Planwerte wird rechnerisch für die festgelegten Immissionsorte geprüft, wie hoch 
die Emissionskontingente für die einzelnen GI-Gebiete in dem Bebauungsplan Nr. 1 sein 
können.  

Lediglich für einzelne IO nördlich des Plangebiets im Bereich von Trabitz und Groß Rosen-
burg kann eine weitere Geräuschvorbelastung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Be-
reich ist das Kieswerk "Trabitz/Rosenberg" ansässig. 

Für die Geräuschkontingentierung wird ein separates Berechnungsmodul des Programmes 
SoundPLAN /45/ verwendet. In Abhängigkeit von den Emissionskontingenten für Tag und 
Nacht werden die Teilimmissionspegel der Zusatzbelastung an jedem Immissionsort ermittelt, 
und es wird geprüft, ob der jeweilige Planwert in Summe eingehalten wird. Anschließend 
wird berechnet, ob und welche Zusatzkontingente für einzelne, festzulegende Richtungssekto-
ren möglich sind. 
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In der Ausbreitungsberechnung für die Geräuschkontingentierung ist gemäß DIN 45691 aus-
schließlich der horizontale Abstand zwischen jeweiligem Baugebiet und Immissionsort (IO) 
und nur die dadurch bedingte (sog. geometrische) Pegelabnahme durch Entfernung bei Ab-
strahlung in einen Vollraum einzubeziehen.  

Es gelten die folgenden Berechnungsvorschriften gemäß DIN 45691 Nr. 4.6: 
Die Emissionskontingente LEK,i sind für alle Teilflächen i in ganzen Dezibel so festzulegen, 
dass an keinem der untersuchten Immissionsorte j der Planwert LPl,j durch die energetische 
Summe der Immissionskontingente LIK,i,j aller Teilflächen i überschritten wird, d. h. Gleichung 
(1) muss erfüllt sein: 

jPI,LdB
i

)/dBji,ΔLiEK,(L0,1
10lg10 ≤∑

−⋅
⋅  (1) 

Die Differenz ΔLi,j zwischen dem Emissionskontingent LEK,i und dem Immissionskontingent 
LIK,i,j einer Teilfläche i am Immissionsort j ergibt sich aus ihrer Größe und dem Abstand ihres 
Schwerpunktes vom Immissionsort j. Sie ist unter ausschließlicher Berücksichtigung der geo-
metrischen Ausbreitungsdämpfung wie folgt zu berechnen: 
 
Wenn die größte Ausdehnung einer Teilfläche i nicht größer als 0,5 si,j ist, kann ΔLi,j nach 
Gleichung (2) berechnet werden: 
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mit 
si,j  horizontaler Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilfläche in  

Meter (m) 
Si Flächengröße der Teilfläche in Quadratmeter (m²) 

 
Sonst ist die Teilfläche für die Berechnung in ausreichend kleine Flächenelemente k mit den 
Flächen Sk zu unterteilen und nach Gleichung (3) zu berechnen: 
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mit  
Σ Sk = Si 

Die Berechnungen für Flächenelemente von Teilflächen gemäß Gleichung (3) werden von 
dem eingesetzten Rechenprogramm /45/ automatisch durchgeführt.  

Die Verteilung der Emissionskontingente auf die Teilflächen richtet sich nach den Planungs-
absichten der Gemeinde und im vorliegenden Fall nach den Anforderungen der vorhandenen 
Betriebe, die durch die Kontingentierung nicht weitergehend eingeschränkt werden dürfen. 
Die Emissionskontingente werden i. d. R. so bestimmt, dass insgesamt möglichst viel Schall 
im Rahmen der durch die Planwerte vorgegebenen Grenzen emittiert werden darf.  

Bei der Ermittlung der Geräuschkontingente nicht berücksichtigt werden weitere Dämpfungs-
terme gemäß DIN ISO 9613-2 /16/ (wie z. B. Abschirmung, Bodeneffekte, Luftabsorption) 
und auch keine Einflüsse durch Wind. Dies bedeutet u. a. auch, dass für jeden IO nur "ein" 
Geschoss betrachtet werden muss. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt 5 der DIN 45691 
festgelegt. 
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In der konkreten Prüfungsphase (für eine bestimmte Anlage in der baurechtlichen oder gemäß 
BImSchG /1/ i. V. m. 4. BImSchV /2/ immissionsschutzrechtlichen Genehmigung) muss die 
Einhaltung der Festsetzungen zu den Emissions- und den Zusatzkontingenten unter Einbezie-
hung aller Dämpfungsterme gemäß DIN ISO 9613-2 in der Ausbreitungsrechnung geprüft 
werden.  

Bezüglich der Beurteilung der möglichen Ansätze für die Geräuschkontingente (früher als 
immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel - IFSP - bezeichnet) wurden für 
Vergleichszwecke die DIN 18 005 Teil 1 und die "Erläuterungen zur Festsetzung flächenbe-
zogener Schalleistungspegel im Bebauungsplan" /40/ des Niedersächsischen Landesamtes für 
Immissionsschutz herangezogen.  

In der DIN 18 005 Teil 1 werden folgende Ansätze für die IFSP-Werte genannt: 
- für uneingeschränkte Gewerbegebiete (GE)  60 dB(A)/m2 tags und nachts 
- für uneingeschränkte Industriegebiete (GI)  65 dB(A)/m2 tags und nachts 

Eine weitere Unterteilung in eingeschränkte bzw. sehr eingeschränkte Gewerbegebiete (GEe 
bzw. GEse) bzw. eingeschränkte Industriegebiete (GIe) ist in der Norm nicht angeführt. 

In den verwaltungsrechtlich in Niedersachsen bis zur Einführung der DIN 45691 angewand-
ten "Erläuterungen zur Festsetzung flächenbezogener Schalleistungspegel im Bebauungsplan" 
werden folgende Ansätze für die IFSP aufgeführt: 
- sehr eingeschränktes Gewerbegebiete tags  52,5 dB(A)/m2 ≤ LW'' ≤ 57,5 dB(A)/m2 

GEse  nachts  37,5 dB(A)/m2 ≤ LW'' ≤ 42,5 dB(A)/m2 
- eingeschränktes Gewerbegebiete tags  57,5 dB(A)/m2 < LW'' ≤ 62,5 dB(A)/m2 

GEe  nachts  42,5 dB(A)/m2 < LW'' ≤ 47,5 dB(A)/m2 
- Gewerbegebiete  tags 62,5 dB(A)/m2 < LW'' ≤ 67,5 dB(A)/m2 

GE  nachts 47,5 dB(A)/m2 < LW'' ≤ 52,5 dB(A)/m2 
- eingeschränktes Industriegebiet  tags 67,5 dB(A)/m2 < LW'' 

GIe  nachts 52,5 dB(A)/m2 < LW'' 
- Industriegebiet GI nachts 60,0 dB(A)/m2 ≤ LW''. 

4.2 Geräuschemissionen und –immissionen der vorhandenen Betriebe 

Unter Berücksichtigung der durchgeführten eigenen Geräuschmessungen bzw. von Aus-
gangswerten aus der Literatur für die relevanten Schallquellen der vorhandenen Betriebe wird 
mit Hilfe eines digitalen Berechnungsmodells geprüft, ob die gemäß TA Lärm geltenden Im-
missionsrichtwerte (IRW) bzw. die sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immis-
sionsbegrenzungen an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.  

Die Berechnungsmethoden zur Bestimmung des Beurteilungspegels und zur Schallausbrei-
tungsberechnung sowie der Schallleistungspegel maßgeblicher stationärer Schallquellen wer-
den in einem gesonderten Bericht dargestellt. In diesem Bericht muss der Nachweis zur Ein-
haltung der zulässigen Geräuschkontingente für die jeweiligen Betriebe geführt werden. 
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5 Ergebnisse und Diskussion der Geräuschkontingentierung  
5.1 Vorbemerkungen  

Grundsätzlich dient die Geräuschkontingentierung zur Aufteilung der zulässigen Geräusch-
emissionen bzw. Geräuschimmissionen auf die einzelnen Bauflächen in einem ausgedehnten 
Gewerbe- oder Industriegebiet. Zielsetzung der hier durchgeführten Geräuschkontingentie-
rung ist die Ermittlung der Höhe maximal möglicher Schallemissionen für die Industriegebie-
te im Bebauungsplan Nr. 1, mit denen sichergestellt ist, dass  

1. in der genehmigungsrechtlichen Umsetzung die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 
in der Gesamtbelastung eingehalten werden.  

2. nur solche Geräuschkontingente vergeben bzw. festgesetzt werden, die die genehmig-
ten bzw. benötigte Geräuschimmissionen des auf der Fläche bereits ansässigen Betrie-
bes mindestens abdecken und nicht weiter einschränken. 

Bei der Geräuschkontingentierung wurde so vorgegangen, dass für die jeweiligen Betriebs- 
bzw. Teilflächen der zulässige Immissionsanteil (Immissionskontingent LIK) mit dem zulässi-
gen bzw. nötigen Beurteilungspegel (für den jeweiligen Betrieb u. a. gemäß den Auflagen 
zum Immissionsschutz in den vorliegenden Genehmigungsbescheiden) an dem für den jewei-
ligen Betrieb maßgeblichen Immissionsort übereinstimmt. Das ermittelte Emissionskontin-
gent LEK wird für die jeweilige Teilfläche des Industriegebiets (z. B. GI 1) ausgewiesen.  

Für die Bestandsanlagen ergeben sich aufgrund der Genehmigungssituation die in der folgen-
den Tabelle aufgeführten zulässigen Beurteilungspegel und somit entsprechende erforderliche 
"Immissionskontingente": 

Anlage 
Maßgeblicher 

IO 
Teilfläche  

zulässiger Beurteilungspegel 
Lr,I in dB(A) 

Tag Nacht 

Biogasanlage mit Gas-
aufbereitung  IO 6 GI 3 45 30 

Anhand der ermittelten Geräuschemissionskontingente (und der zugehörigen Teilpegel jeder 
Fläche an den Immissionsorten) und dem Vergleich der tatsächlich vom Betrieb verursachten 
Beurteilungspegel können Aussagen über die Einhaltung bzw. zusätzlichen Erweiterungs-
möglichkeiten der Bestandsbetriebe und -anlagen erfolgen. Zusätzlich können Aussagen über 
zusätzliche Ansiedlungen im Bereich des Bebauungsplans getroffen werden. Wie bereits er-
wähnt erfolgt dieser Schritt in einem gesonderten Bericht. 

5.2 Geräuschkontingentierung  

Tabelle 6 zeigt die Planwerte für jeden Immissionsort, die ermittelten Geräuschkontingente 
LEK sowie die Teilpegel für Tag und Nacht an den Immissionsorten im Ergebnis der Ge-
räuschkontingentierung.  

In der Zeile "Geräuschvorbelastung" ist für den IO 3 für den Tag "-6" angegeben, da zur Be-
rücksichtigung der Vorbelastung (wie im Kapitel 4 erläutert) als Planwert der jeweils geltende 
Immissionsrichtwert verringert um 6 dB(A) ("Irrelevanzkriterium" gemäß TA Lärm Nummer 
3.2.1) verwendet wird.  
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Die in der Spalte "LWA" angegebenen Werte sind die rechnerisch aus Geräuschkontingent 
(flächenbezogen) und Baugebietsfläche sich ergebenden "Schallleistungspegel". Diese dienen 
lediglich als zusätzliche Information zum Vergleich der Baugebiete untereinander. Es handelt 
sich dabei nicht um die zulässigen Geräuschemissionen der dort sich ansiedelnden Betriebe 
und Anlagen. Die Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens 
erfolgt auf der Grundlage des aus dem Emissionskontingent ermittelten Immissionskontingen-
tes. 

Die Summe der resultierenden Teil-Immissionskontingente LIK schöpft nicht an allen Immis-
sionsorten tags und nachts die Immissionsrichtwerte aus. An einigen Immissionsorten ver-
bleiben Restkontingente (Angaben in der Zeile "Zusatzkontingente" der Tabelle 7), die für 
bestimmte Schallausbreitungsrichtungen die Festsetzung von richtungsabhängigen Zusatzkon-
tingenten erlauben würde.  

Tabelle 6: Ergebnisse der Geräuschkontingentierung Tag und Nacht für die GI-Flächen im 
Bebauungsplan Nr. 1 "Saale-Dreieck" in dB(A)* 

Geräuschkontingentierung Tag 
Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 

Immissionsrichtwert 55 55 55 55 55 60 
Geräuschvorbelastung -6 

Planwert 55 55 49 55 55 60 

Baugebiet Größe LEK LWA Teilpegel m2 dB(A) dB(A) 
GI 1 145.086 70 122 30,5 40,9 44,7 40,0 42,9 47,6 
GI 2 156.748 70 122 5,0 40,3 43,4 40,3 44,8 50,6 
GI 3 28.773 70 115 5,0 32,4 34,8 32,6 38,3 46,1 
GI 4 20.758 70 113 5,0 30,8 33,7 31,6 37,2 43,0 

Immissionskontingent LIK   30,5 44,2 47,6 43,8 47,9 53,7 
Zusatzkontingente LEK,zus 24,5 10,8 1,4 11,2 7,1 6,3 

                  
Geräuschkontingentierung Nacht 

Immissionsort IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 
Immissionsrichtwert 40 40 40 40 40 45 

Geräuschvorbelastung 
Planwert 40 40 40 40 40 45 

Baugebiet Größe LEK LWA Teilpegel m2 dB(A) dB(A) 
GI 1 145.086 63 115 23,5 33,9 37,7 33,0 35,9 40,6 
GI 2 156.748 61 113 - 31,3 34,4 31,3 35,8 41,6 
GI 3 28.773 58 103 - 20,4 22,8 20,6 26,3 34,1 
GI 4 20.758 60 103 - 20,8 23,7 21,6 27,2 33,0 

Immissionskontingent LIK   23,5 36,1 39,6 35,6 39,3 44,8 
Zusatzkontingente LEK,zus 16,5 3,9 0,4 4,4 0,7 0,2 

* Die angegebenen Flächengrößen sind auf der Plangrundlage mithilfe des Schallausbreitungsprogramms ermittelt worden.  

Die in Tabelle 6 dargestellten Ergebnisse lassen erkennen, dass die Immissionsorte IO 3, IO 5 
und IO 6 maßgeblich für die Festlegung der LEK sind und für die übrigen Immissionsorte 
prinzipiell die Festsetzung von Zusatzkontingenten gemäß DIN 45 691 /23/ in Frage kommt 
(Differenz IRW - Summe Immissionskontingente ≥ 1 dB(A)).  

Bei der Festlegung der Zusatzkontingente wurden folgende Randbedingungen berücksichtigt: 
− Die Zusatzkontingente sollen möglichst übersichtlich festgesetzt werden, so dass die 

praktische Anwendbarkeit (z. B. im Genehmigungsverfahren) einfach möglich ist. Eine 
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Unterteilung in möglichst viele Sektoren soll vermieden werden, auch wenn dadurch die 
Auslastbarkeit der Industriegebiete im Hinblick auf mögliche Schallemissionen beschnit-
ten wird. 

− Tagsüber werden in den Richtungssektoren keine zusätzlichen Zusatzkontingente festge-
setzt, weil ein Gesamtkontingent LEK (auch ohne LEK,zus) von 70 dB(A) erreicht ist. Ein 
höheres Geräuschkontingent sollte auch mit Rücksicht auf die Nachbarschaft in den im 
Bestand oder zukünftig angrenzenden Industriegebieten nicht überschritten werden.  

− Für den Bereich des östlichen Randes von Trabitz (IO 03) im Uhrzeigersinn umlaufend 
bis zum nördlichen Rand von Patzetz (Sektor A, siehe auch Abb. 3) sind Zusatzkontin-
gente nachts von 4 dB(A) möglich. Der Immissionsort IO 4 (Groß Rosenburg) limitiert 
die Höhe des Zusatzkontingentes im Richtungssektor A.  

− Für den Sektor, in dem sich die IO 5 und IO 6 befinden, sind keine Zusatzkontingente 
möglich. 

− Für den Bereich zwischen der westlichen Grenze von Colno bis zur südlichen Grenze der 
Siedlung Schwarz (Sektor B) sind nachts Zusatzkontingente in Höhe von 16 dB(A) mög-
lich, die durch den IO 1 begrenzt werden. Eine Festsetzung eines solch hohen Zusatzkon-
tingentes wird jedoch nicht empfohlen. Es wird als schwierig angesehen, eine entspre-
chende Richtwirkung nur in diesen "Korridor" zu erzielen. Es wird empfohlen, in diesem 
Bereich ein Zusatzkontingent von 10 dB(A) zuzulassen. 

− Im Richtungssektor, in dem die Immissionsorte in Schwarz und Trabitz (IO 2 und IO 3) 
liegen, wird kein Zusatzkontingent nachts zugelassen. 

Somit sind zusätzlich zu den in den Tabelle 6 genannten Emissionskontingenten LEK die in 
Tabelle 7 definierten Zusatzkontingente LEK,zus für die in der Abbildung 3 ersichtlichen Rich-
tungssektoren k möglich.  

Tabelle 7: Richtungssektoren k und mögliche Zusatzkontingente im Bebauungsplan Nr. 1  
in dB(A) 

Richtungssektor k Anfang Ende LEK,zus,T LEK,zus,N 
A 346 93 - 4 

B 174 275 - 10 

0° ist Norden, Uhrzeigersinn 
Bezugspunkt (Rechtswert: 4489400, Hochwert: 5750800), Koordinatensystem: Gauß-Krüger

Bemerkungen zu Tabelle 7: 
Der Bezugspunkt wurde willkürlich gewählt. Dieser und die Richtungssektoren gelten für das gesamte Plange-
biet des Bebauungsplans Nr. 1. Die Sektoren, für die keine Zusatzkontingente zulässig sind, müssen in der Fest-
setzung nicht explizit angegeben werden.  
Die Richtungssektoren kennzeichnen keine Flächen mit unterschiedlichen zulässigen Geräuschemissionen inner-
halb des Plangebiets. Sie zeigen vielmehr an, dass für Immissionsorte (die sich außerhalb des Plangebietes be-
finden) innerhalb dieser Richtungssektoren entsprechend höhere Immissionskontingente möglich sind.  
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Abb. 3:  Übersichtsdarstellung der Richtungssektoren für die Zusatzkontingente im  

Bebauungsplan Nr.1 "Saale-Dreieck" (ohne Maßstab) 

5.3 Diskussion der Geräuschkontingentierung  

Mit Bezug auf die DIN 18 005-1 /19/ gewährleisten die ermittelten Emissionskontingente tags 
für die Industriegebiete eine de facto uneingeschränkte Auslastbarkeit hinsichtlich gewerbli-
cher Schallemissionen. Ebenfalls mit Verweis auf DIN 18 005-1 sind mit den ermittelten 
Emissionskontingenten nachts für die Industriegebiete Einschränkungen bezüglich Höhe und 
Hauptrichtung der Schallabstrahlung verbunden. Mit geplanten Vorhaben oder Anlagen im 
Zusammenhang stehende Gebäude sollten so angeordnet werden, dass sie möglichst in Rich-
tung Nordwesten oder Südosten Schall abschirmend wirken. Nachts betriebene Schallquellen 
mit gerichteter Schallabstrahlung (z. B. Wandlüfter; aus betrieblichen Gründen geöffnete bzw. 
oft zu öffnende Tore und Türen lauter Räume) sollten so angeordnet werden, dass sie nicht 
direkt in Richtung der Ortsteile Schwarz bzw. Trabitz oder Patzetz bzw. Colno Schall abstrah-
len. Sollen zusätzliche, nachts produzierende Betriebe mit intensiver Freiflächennutzung in 
den Industriegebieten angesiedelt werden, wären ggf. entsprechend wirksame Schallabschir-
mungen (z. B. durch Gebäude) in Richtung Nordwesten oder Südosten vorzusehen.  
  

Sektor A 

Sektor B 

IO 1 

IO 2 

IO 3 IO 4

IO 5 

IO 6



ALB  Bericht CAL 14.024.01 P vom 5. Dezember 2014 Seite 20 von 26 

Die Ergebnisse der Geräuschkontingentierung führen zu den folgenden Schlussfolgerungen: 

- Tagsüber gewährleisten die ermittelten Emissionskontingente2 von ≥ 70 dB(A) mit Bezug 
auf DIN 18 005-1 /19/ eine nahezu uneingeschränkte Auslastbarkeit der Bereiche hin-
sichtlich gewerblicher Schallemissionen. Dies betrifft alle Industrieflächen im Bereich des 
Bebauungsplans Nr. 1. 

- Die Begrenzung der Geräuschemissionen nachts auf ≤ 63 dB(A), stellt eine Einschrän-
kung der Auslastbarkeit im Rahmen der für Industriegebiete typischen Grenzen dar.  

6 Empfehlungen für Festsetzungen 
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen zur Formulierung von textlichen Festsetzungen 
gemäß DIN 45691 /23/ Abschnitte 4.6 und Anhang A.2 wird vorgeschlagen, die folgenden 
textlichen Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

Innerhalb der Industriegebiete im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1 
"Saale-Dreieck" sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45 691: 2006-12 weder 
tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) überschreiten.  

Emissionskontingente Tag und Nacht in dB(A) 
Fläche LEK Tag LEK Nacht 
GI 1 70 63 
GI 2 70 61 
GI 3 70 58 
GI 4 70 60 

Für die im Planteil dargestellten Richtungssektoren A und B erhöhen sich die Emissionskon-
tingente LEK,i nachts um folgende Zusatzkontingente LEK,zus,k: 

Zusatzkontingente Nacht in dB(A) für die Richtungssektoren A und B 

Richtungssektor k Anfang Ende LEK,zus,N 
A 346 93 4 

B 174 275 10 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens erfolgt nach 
DIN 45 691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j 
im Richtungssektor k  jeweils LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.  

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, 
wenn die Beurteilungspegel Lr Tag und Nacht die entsprechenden Immissionsrichtwerte ge-
mäß TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreiten 
(Relevanzgrenze). 

Mit den vorgeschlagenen Festsetzungen im Bebauungsplan wird nach gutachterlicher Auffas-

                                                 
2  Die Emissionskontingente gelten flächenbezogen, d.h. je m² Fläche. Je größer die Fläche, desto höher können die Schallemissionen sein. 

Die DIN 45691 definiert Geräuschkontingente dennoch mit der "Einheit" dB(A) und nicht dB(A)/m² 
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sung den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im Einwirkungsbereich der Anlagen 
im Plangeltungsbereich aus der Sicht des Lärmschutzes ausreichend Rechnung getragen. 

Die Bezugsquelle für die zitierte Norm muss im Bebauungsplan in geeigneter Form genannt 
werden. 

7 Anwendung im Genehmigungsverfahren (informativ)  
Als zusätzliche Information wird auf das im konkreten Genehmigungsverfahren für ein Vor-
haben innerhalb des B-Plan-Gebietes anzuwendende Verfahren eingegangen. Die Methode 
zur Bestimmung der zulässigen Beurteilungspegel eines Vorhabens aus den Emissionskontin-
genten wird in der DIN 45691 Abschnitt 5 /23/ beschrieben. 

Ein Vorhaben, dem eine ganze Teilfläche i zuzuordnen ist, erfüllt die schalltechni-
schen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der nach TA Lärm unter Berücksich-
tigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechne-
te Beurteilungspegel Lr,j der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeb-
lichen Immissionsorten j die Bedingung   

Lr,j ≤ LEK,I - ΔLi,j 

erfüllt. 

Der Term LEK,I - ΔLi,j entspricht den Immissionskontingenten, die durch verlustlose, geomet-
rische Ausbreitungsrechnung bestimmt werden. Sind dem Vorhaben mehrere Teilflächen oder 
Teile von Teilflächen zuzuordnen, gilt: 

dBL
i

dBLL
jr

jiiEK∑ Δ−≤ /)(1,0
,

,,10lg10  
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Ein Betriebsgrundstück kann somit auch Teilflächen von verschiedenen benachbarten Bauge-
bieten umfassen. Das gesamte Emissionskontingent errechnet sich dann aus der Summe der 
Teilkontingente. 

Aus den Emissionskontingenten werden zunächst durch eine vereinfachte Ausbreitungsrech-
nung die zulässigen Beurteilungspegel (= Immissionskontingente) an maßgeblichen Immissi-
onsorten (das sind in der Regel die nächst gelegenen Immissionsorte, an denen die höchsten 
durch das geplante Vorhaben verursachten Beurteilungspegel auftreten) berechnet. Die Ein-
haltung dieser zulässigen Beurteilungspegel ist im Genehmigungsverfahren durch eine Ge-
räuschimmissionsprognose nachzuweisen, die die Geräuschemissionen aller betrieblichen 
Vorgänge, die maßgeblich zur Geräuscherzeugung beitragen, in die Berechnungen einbezieht. 
In der Geräuschimmissionsprognose werden alle Dämpfungen auf dem Schallausbreitungs-
weg (wie z. B. Abschirmung, Bodeneffekte, Luftabsorption) sowie Reflexionen gemäß der 
Rechenvorschrift DIN ISO 9613-2 /13/ berücksichtigt.  

Weitere Erläuterungen und Anwendungsbeispiele sind dem Anhang C der DIN 45691 /23/ zu 
entnehmen. 
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8 Verwendete Unterlagen und Abkürzungen 
8.1 Quellenangaben 

In der vorliegenden Untersuchung wurden folgende Gesetze, Regelwerke, Normschriften, 
Literatur sowie zur Verfügung gestellte Daten und Unterlagen verwendet: 

/1/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BImSchG) vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zwölften Gesetzes zur Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. Nr. 53 
vom 25.11.2014 S. 1740)  

/2/ Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 973), zuletzt geändert am 7. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3756) 

/3/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), BGBl. I, 1990, S. 1036-1052, zuletzt ge-
ändert am 19. September 2006, BGBl. I S. 2153 

/4/ Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung 16. BImSchV), Deutscher 
Bundestag, Drucksache 18/2849 vom 13.10.2014 

/5/ Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548) letztmalig geändert worden ist 

/6/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I  1990 S. 132), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) letztmalig geän-
dert worden ist 

/7/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl. Nr. 26 vom 28.08.1998 S. 503) 

/8/ ARS Nr.8/1090 des BMV: Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) vom 
10.04.1990 (s. Verkehrsblatt 1990, Heft 7, S. 258) 

/9/ ARS-Nr. 14/1991 des BMV. Ergänzung der Fußnote der Tabelle 4 der RLS-90 vom 
25.04.1991 

/10/ ARS-Nr. 26/1997. VLärmSchR 97. Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundes-
fernstraßen in der Baulast des Bundes. StB 15/14.80.13-65/11 Va 97 vom 2. Juni 1997 

/11/ ARS Nr. 25/2006: ZTV-Lsw 06. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für die Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen. S 13/7144.2/02-
02/536204 vom 22. September 2006) 

/12/ DIN 4109 (11/1989): Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise 
/13/ DIN EN 1793-1 (04/2013). Lärmschutzvorrichtungen an Straßen – Prüfverfahren zur 

Bestimmung der akustischen Eigenschaften – Teil 1: Produktspezifische Merkmale der 
Schallabsorption 

/14/ DIN EN 1793-2 (04/2013). Lärmschutzvorrichtungen an Straßen – Prüfverfahren zur 
Bestimmung der akustischen Eigenschaften – Teil 2: Produktspezifische Merkmale der 
Luftschalldämmung in diffusen Schallfeldern 
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/15/ DIN EN 12354-4 (04/2001): Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften 
von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung ins Freie 

/16/ DIN ISO 9613-2 (10/1999): Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. 
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

/17/ DIN EN ISO 3744 (02/2011) "Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquel-
len aus Schalldruckmessungen"  

/18/ DIN EN ISO 3746 (03/2011) "Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquel-
len aus Schalldruckmessungen - Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 3 über  
einer reflektierenden Ebene" 

/19/ DIN 18 005 Teil 1 (07/2002): Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren 
/20/ Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 (05/1987): Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 
/21/ DIN 45 641 (06/1990): Mittelung von Schallpegeln 
/22/ DIN 45 645-1 (07/1996): Einheitliche Ermittlung des Beurteilungspegels für Geräusch-

immissionen 
/23/ DIN 45 680 (03.97): Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in 

der Nachbarschaft 
/24/ Beiblatt 1 zu DIN 45 680 (03.97): Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschim-

missionen in der Nachbarschaft. Hinweise zur Beurteilung bei gewerblichen Anlagen 
/25/ DIN 45 691 (12/2006): Geräuschkontingentierung 
/26/ VDI 2571 (08/1976): Schallabstrahlung von Industriebauten 
/27/ VDI 2719 (08/1987): Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen 
/28/ VDI 2720 (03/1997): Schallschutz durch Abschirmung im Freien 
/29/ Planungsverband "Saale-Dreick": Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 1 "Industriegebiet 

Saale-Dreieck", Stand: 07.2014 
/30/ Baumeister Ingenieurbüro GmbH Bernburg: Planungsunterlagen mit Daten der Allge-

meinen Liegenschaftskarte (ALK) im Untersuchungsraum (zur Verfügung gestellt 
durch die Baumeister Ingenieurbüro GmbH Bernburg) und Daten des Digitalen Gelän-
demodells (zur Verfügung gestellt per E-Mail Stand: Dezember 2014)  

/31/ Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Empfehlungen zur Berechnung von Schall-
emissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern 
und Tiefgaragen, 6. überarbeitete Auflage, Augsburg (2007) 

/32/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Technischer Bericht zur Un-
tersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 
Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weite-
rer typischer Geräusche insbesondere von Einkaufsmärkten, Wiesbaden (2005) unter 
Berücksichtigung des Technischen Berichtes aus 1995 

/33/ Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen: Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei 
der Be- und Entladung von Lkw. Merkblätter Nr. 25, Essen (2000) 

/34/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung 
sowie Kläranlagen. Heft 1, Wiesbaden (2002) 
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/35/ Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Berücksichti-
gung der Witterungsbedingungen bei der Ermittlung der Geräuschimmissionen nach der 
TA Lärm. Meteorologische Korrektur (Juli 1999) 

/36/ Beckert, C.: Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm mit Erläuterungen. Berlin, 
Erich Schmidt (2000) 

/37/ Müller, G; M. Möser (Hrsg.): Taschenbuch der Technischen Akustik. Berlin, Springer 
3. Auflage (2004) 

/38/ Landmann/Rohmer: Umweltrecht. Band II. Durchführungsvorschriften zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz. (Hrsg.: Beckmann, M.). München, C. H. Beck (2007) 

/39/ Fickert/Fieseler: Baunutzungsverordnung. W. Kohlhammer GmbH Stuttgart, 11. Aufla-
ge (2008) 

/40/ Niedersächsisches Landesamt für Immissionsschutz (Hrsg.): Erläuterungen zur Festset-
zung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln im B-Plan (1998)  

/41/ BVerwG, Beschluss vom 01.09.1999 - 4 BN 25/99 - Juris, Rd 4 ff 
/42/ Kuschnerus, U.: Der sachgerechte Bebauungsplan. Handreichungen für die kommunale 

Planung. VHW-Verlag, Bonn, 4. Auflage (2010) 
/43/ Bartolomaeus, W.; L. Schade: VBUS und RLS-90. Zeitschrift für Lärmbekämpfung 53 

(2006) Nr. 4 (S. 115 ff) 
/44/ Ortsbesichtigung und Schallmessungen der ALB Akustik-Labor Berlin GbR 
/45/ SoundPLAN, Berechnungsprogramm der Braunstein + Berndt GmbH (Version 7.3, 

Stand: Dezember 2014) 
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8.2 Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Bedeutung 
Abb. Abbildung 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz  
BImSchV Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  
d Tag 
dB Dezibel, "Einheit" der Geräuschpegel 
dB(A)  Dezibel A-bewertet 
DStrO Zuschlag für Straßenoberfläche gemäß RLS-90 /7/ 
DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24h 
EG Erdgeschoss 
EU Europäische Union 
Fas. Ausrichtung der Gebäudefassade (Himmelsrichtung) 
Fz Fahrzeug 
G Industriegebiet 
Ges. Geschoss  
HR Himmelsrichtung (Ausrichtung der Gebäudeseite) 
IGW Immissionsgrenzwert gemäß der 16. BImSchV 
IO Immissionsort 
IRW Immissionsrichtwert 
LAI Länderausschuss für Immissionsschutz 
LWA Schallleistungspegel 
Lm,E Emissionspegel 
Lr Beurteilungspegel 
LNF Leichte Nutzfahrzeuge < 3,5 t (Lieferwagen, Wohnmobile etc.) 
M Maßgebende stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h 
MK Kerngebiet  
N (Index) Nacht 
Nutz Gebietsnutzung 
OG Obergeschoss 
p Lkw-Anteil an der DTV in % 
RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen /7/ 
OW Schalltechnischer Orientierungswert gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 /20/ 
SW Stockwerk 
T (Index) Tag 
TS Teilstück (Straßenabschnitt) 
UBA Umweltbundesamt 
vzul zulässige Höchstgeschwindigkeit 
WA Allgemeines Wohngebiet 
wt (Index) werktags, Montag bis Freitag 

 
 
 


